Hinweise zur Anlage „Gesamtfinanzierung“
· Bitte kalkulieren Sie Ihr Projekt realistisch. Ihr Projekt wird auch unter finanziellen Aspekten bewertet. Eine Projektverkleinerung/ Fördermittelreduzierung nach einer Bewertung des Projekts ist nicht vorgesehen (außer es sind vor der Bewilligung Anpassungen unabdingbar erforderlich).  
· Von der Hochschule ist ein finanzieller Eigenanteil in einer Höhe von 5% der Gesamtkosten des Projekts zu erbringen. Eine Anrechnung von Eigenleistungen ist nicht möglich. Sollte der Eigenanteil nicht in voller Höhe darstellbar sein, wird eine Kontaktaufnahme vor einer Antragstellung erbeten. In begründeten Ausnahmefällen sind Förderquoten bis 98% möglich. Projekte ohne finanziellen Eigenanteil werden nicht gefördert.
· Bitte führen Sie die vorgesehenen Fremdleistungen/ Aufträge an Dritte, Investitionsausgaben, Material-, Sach- Reisekosten, sonstige Ausgaben auf. (Bitte begründen Sie diese in kurzen Ausführungen in der Anlage „Erläuterungen zu den Gesamtausgaben“). 
· Unter „Investitionen“ sind Anschaffungen (Kauf) von Geräten etc. zu verstehen, die in der Hochschule verbleiben und zu inventarisieren sind.
· Abschreibungskosten sind nicht förderfähig.
· Bitte beachten Sie, dass die Personalkosten zum Zweck der Verwaltungsvereinfachung zu Beginn des Projekts nach einheitlichen Personalkostensätzen über die gesamte Projektlaufzeit festgelegt werden. Eventuelle Abweichungen von den tatsächlich anfallenden Personalkosten oder Tariferhöhungen während der Projektlaufzeit sind durch die Hochschule zu tragen. Bitte entnehmen Sie die Personalkostensätze dem „Merkblatt zur Anerkennung von Personal- und Gemeinkosten sowie Pauschalierung anderer förderfähiger Kosten“[footnoteRef:1].  [1:  https://efre.rlp.de/foerderung/foerderprogramme-und-ansprechpartnerstandard-titel/download-foerderprogramme, siehe dort unter „Förderprogrammübergreifende Regelungen“] 

· Bei der Planung der Fälligkeiten im Finanzierungsplan beachten Sie bitte, dass die Zuwendung anteilig nur insoweit angefordert werden darf, als sie für bereits getätigte Zahlungen benötigt wird. Der letzte Mittelabruf im jeweiligen Haushaltsjahr muss spätestens zum 15.09. erfolgen, damit die Auszahlung im gleichen Haushaltsjahr gewährleistet werden kann. 
· Unter der Jahresjahr 2030 sind nachlaufenden Zahlungen aus 2029, z. B. Gehälter September bis Dezember 2029 einzutragen.
· Bitte sehen Sie einen Projektstart nicht früher vor als in den Förderaufrufen angegeben. 
